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(2) Die Untersuchungsorgane sind verpf l ichtet,  die
von ihnen eingelei teten Ermit t lungsverfahren unver
zügl ich dem Staatsanwalt  zur Kenntnis zu br ingen._

§ 102
Übergabe an die gesel lschaft l ichen Organe der Rechts
pf lege

Wird berei ts bei der Prüfung von Verdachtshinweisen fest
gestel l t ,  daß die Voraussetzungen für die Übergabe der 
Sache an ein gesel lschaft l iches Organ der Rechtspf lege 
vorl iegen, ist  die Sache an dieses zu übergeben und kein 
Ermit t lungsverfahren einzulei ten. Der Staatsanwalt  ist  
davon zu unterr ichten.

Die im § 100 (2) des neuen Entwurfs für den Staatsanwalt  

enthaltene Mögl ichkeit ,  von der Einlei tung eines Ermit t lungs

verfahrens abzusehen, wenn nach den Best immungen des Straf

gesetzbuches von Maßnahmen der strafrecht l ichen Verantwort

l ichkeit  abgesehen wird und die daran für die Untersuchungs- 

organe des MfS gebundene Mögl ichkeit ,  dem Staatsanwalt  der

art ige Vorschläge zu unterbrei ten, würde sich auf folgende 

straf recht l iche Regelungen beziehen:

- § 14 StGB

- § 17 (2) StGB

- § 18 (2) StGB

- § 21 (5) StGB

- § 22 (4) StGB

- § 24 (2) StGB

- Schuldminderung durch außergewöhnl iche 
Umstände bei Vergehen

- bei Notwehrüberschrei tung, wenn der 
Handelnde in begründete hochgradige 
Erregung versetzt wurde

- bei Nöt igungsstand in einer außerge
wöhnl ichen Gefahrenlage

- bei Rücktr i t t  oder tät iger Reue

- bei Beihi l fe oder Mit täterschaft ,  wenn 
die Schuld gering und der Tatbeitrag 
unbedeutend sind

- bei Straftaten, die mater iel le Schäden 
zur Folge haben, wenn der Erziehungs
zweck durch eine Verurtei lung zum Scha
densersatz erreicht werden kann


